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DEUTSCHES ARBEITSGERICHTSGESETZ

Der Kontrollrat hat das folgende Gesetz beschlossen:

ARTIKEL I
Zur Beilegung von Streitigkeiten in Arbeitssachen wërden örtliche und 

Berufungsarbeitsgerichte in ganz Deutschland ’errichtet.

ARTIKEL IIê
Die Arbeitsgerichte. sind, unter Ausschluß der ordentlichen Gerichte, 

ohne Rücksicht auf den Wert des Streitgegenstandes für die folgenden 
bürgerlichen Rechtsstreitigkeiten zuständig:

1. Streitigkeiten zwischen Tarifvertragsparteien oder zwischen diesen 
und Dritten aus Tarifverträgen oder über das Bestehen oder Nichtbestehen 
von Tarifverträgen; ferner Streitigkeiten zwischen tarifvertragsfähigen 
Parteien oder zwischen diesen und Dritten aus unerlaubten Handlungen, 
sofern es sich um Maßnahmen zu Zwecken des Arbeitskampfes oder um 
Fragen der Vereinigungsfreiheit handelt.I.

2. Streitigkeiten zwischen Arbeitgebern und Arbeitnehmern au^ dem 
Arbeits- oder Lehrverhältnis, über das Bestehen oder Nichtbestehen eines 
Arbeits- oder Lehrvertrags oder aus Verhandlungen über die Eingehung 
eines Arbeits- oder Lehrvertrages und aus dessen Nachwirkungen; ferner 
Streitigkeiten aus unerlaubten Handlungen, soweit diese mit dem Arbeits
oder Lehrverhältnis im Zusammenhänge stehen. Ausgenommen sind:

a) Streitigkeiten, deren Gegenständ die Erfindung eines Arbeitneh
mers bildet, soweit es sich nicht nur um Ansprüche -auf einet Ver
gütung oder Entschädigung für die Erfindung handelt.

b) Streitigkeiten der nach Artikel 481 des Handelsgesetzbuchs zur
Schiffsbesatzung gehörenden Personen. о

3. Streitigkeiten zwischen Arbeitnehmern aus gemeinsamer Arbeit und 1 
aus unerlaubten Handlungen, soweit diese mit dem Arbeits- oder Lehrver
hältnis im Zusammenhang stehen.

4. Streitigkeiten aus Vereinbarungen zwischen Arbeitgebern und Arbeit
nehmern über Arbeitsbedingungen, Gesundheitsschutz undvUnfallverhütung.

5. Streitigkeiten bezüglich Auslegung von Vereinbarungen zwischen Be
triebsräten und Arbeitgebern. •
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